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Urteil in Amberg: Netto muss
Elektroschrott kostenlos zurücknehmen

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erzielt einen bedeutenden
Erfolg: Das Landgericht Amberg verpflichtet Netto Marken-

Discount zur unentgeltlichen Rücknahme ausgedienter
Elektrokleingeräte. Erfahren Sie mehr über die

Hintergründe, das Urteil und die aktuellen
Herausforderungen im Bereich Elektroschrott-Entsorgung

in Deutschland.

Kampf um die Rücknahme von
Elektroschrott – Ein wichtiges Signal für



den Umweltschutz

In einem bedeutenden Urteil hat das Landgericht Amberg am
15. September 2023 entschieden, dass Netto Marken-Discount
gezwungen ist, Elektrokleingeräte zurückzunehmen. Dieses
Urteil kommt als Teil eines umfassenderen Kräftemessens
zwischen Umweltorganisationen und großen Handelsketten, die
bisher wenig Verantwortung für die Entsorgung ihrer Produkte
übernommen haben.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte zuvor festgestellt, dass
Netto sich seit mehr als zwei Jahren nicht an die gesetzlich
vorgeschriebene Rücknahmepflicht gehalten hatte. Bei einem
Testbesuch wurde die Rücknahme der alten Geräte verweigert,
was der DUH Anlass gab, rechtliche Schritte einzuleiten. Die
Organisation sieht in diesem Urteil einen wichtigen Fortschritt
für den Umwelt- und Verbraucherschutz, betont jedoch, dass es
nicht der erste Erfolg dieser Art ist. Ähnliche Urteile wurden
bereits gegen andere große Einzelhändler wie Aldi Nord, Aldi
Süd und Lidl erwirkt.

Barbara Metz, die Bundesgeschäftsführerin der DUH,
kommentierte die Entscheidung wie folgt: „Supermärkte
generieren beträchtliche Einnahmen durch den Verkauf von
Elektrogeräten. Daher müssen sie auch Verantwortung für die
ordnungsgemäße Entsorgung dieser Produkte übernehmen.“ Sie
fordert die Handelsunternehmen auf, ihrer Verpflichtung
nachzukommen, um umweltschädliche Folgen zu vermeiden. Ein
Großteil der rechtlichen Auseinandersetzungen dreht sich um
die Notwendigkeit, Elektroschrott ordnungsgemäß zu recyceln,
um wertvolle Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu
schützen.

Ein besonders alarmierendes Thema ist die niedrige
Sammelquote für Elektroschrott, die laut der Stiftung Elektro-
Altgeräte Register im Jahr 2023 auf nur 29,7 Prozent gesunken
ist. Diese Zahl liegt weit unter der gesetzlichen Vorgabe von 65
Prozent, was bedeutet, dass ein erheblicher Teil der



Elektroschrottprodukte nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. In
Reaktion darauf hat die EU bereits rechtliche Schritte gegen
Deutschland in Erwägung gezogen, um die Einhaltung
europäischer Vorschriften durchzusetzen.

Der Konflikt zwischen den Supermärkten und den Anforderungen
zur Rücknahme von Elektroschrott spiegelt einen allgemeinen
Trend wider: Immer mehr Verbraucher und Organisationen
fordern von Unternehmen, dass sie nachhaltig handeln und
ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Dieses Urteil könnte
als Wendepunkt gelten, da es den Druck auf größere
Handelsketten erhöht, ihr Verhalten zu ändern und den
Gesetzen zur Abfallbeseitigung nachzukommen.

Das Urteil des Landgerichts ist derzeit noch nicht rechtskräftig,
doch die Deutsche Umwelthilfe kündigte bereits an, weiterhin
Tests in Supermärkten und Drogerien durchzuführen und bei
Verstößen rechtlich vorzugehen. Das Engagement der DUH ist
von großer Bedeutung, da es auf die notwendige Verantwortung
von Einzelhändlern hinweist und darauf abzielt, die
Umweltsituation zu verbessern.

Fazit: Die Entscheidung in Amberg könnte ein wegweisender
Schritt für den Umweltschutz in Deutschland sein. Sie zeigt, dass
rechtliche Maßnahmen notwendig sind, um den
Herausforderungen der Elektroschrottentsorgung zu begegnen
und um große Handelsunternehmen zur Einhaltung ihrer
gesetzlichen Verpflichtungen zu bewegen. Jeder Beitrag zur
Reduzierung von Elektroschrott ist entscheidend, um die Umwelt
zu schonen und zukünftige Generationen zu schützen.

Details

Besuchen Sie uns auf: mein-berlin.net

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://mein-berlin.net
http://www.tcpdf.org

